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RS OGH 1980/1/31 12Os65/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1980

Norm

StGB §37

Rechtssatz

Einschlägige Vorstrafen stehen der Anwendung des § 37 StGB nicht generell entgegen, zumal vor allem bei bisher nur

bedingt ausgesprochenen Vorstrafen eine Resozialisierung des Rechtbrechers mittels einer (unbedingten) Geldstrafe

durchaus möglich ist.
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